
Verlagsvertrag
zwischen

(nachstehend: Autor)
und

Bitterschlag e.V. (im folgenden Verlag genannt)

§1
Vertragsgegenstand

1.
Gegenstand dieses Vertrages ist das vorliegende Werk des Autors unter dem Titel/Arbeitstitel:

(gegebenenfalls einsetzen: vereinbarter Umfang des Werks, Spezifikation des Themas usw.)

2.
Der endgültige Titel wird in Abstimmung zwischen Autor und Verlag festgelegt, wobei der Autor 
dem Stichentscheid des Verlages zu widersprechen berechtigt ist, soweit sein Persönlichkeitsrecht 
verletzt würde.

3.
Der Autor versichert, daß er allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an 
seinem Werk zu verfügen, und daß er, soweit sich aus § 14 Absatz 3 nichts anderes ergibt, bisher 
keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages entgegenstehende Verfügung getroffen hat. Das gilt 
auch für die vom Autor gelieferten Text- oder Bildvorlagen, deren Nutzungsrechte bei ihm liegen. 
Bietet er dem Verlag Text- oder Bildvorlagen an, für die dies nicht zutrifft oder nicht sicher ist, so hat 
er den Verlag darüber und über alle ihm bekannten oder erkennbaren rechtlich relevanten Fakten zu 
informieren. Soweit der Verlag den Autor mit der Beschaffung fremder Text- oder Bildvorlagen 
beauftragt, bedarf es einer besonderen Vereinbarung.

4.
Der Autor ist verpflichtet, den Verlag schriftlich auf im Werk enthaltene Darstellungen von Personen 
oder Ereignissen hinzuweisen, mit denen das Risiko einer Persönlichkeitsrechtsverletzung verbunden 
ist. Nur wenn der Autor dieser Vertragspflicht in vollem Umfang nach bestem Wissen und Gewissen 
genügt hat, trägt der Verlag alle Kosten einer eventuell erforderlichen Rechtsverteidigung. Wird der 
Autor wegen solcher Verletzungen in Anspruch genommen, sichert ihm der Verlag seine 
Unterstützung zu, wie auch der Autor bei der Abwehr solcher Ansprüche gegen den Verlag mitwirkt.
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§ 2
Rechtseinräumungen

1.
Der Autor überträgt dem Verlag räumlich unbeschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts 
das nicht ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung (Verlagsrecht) des Werkes für 
alle Druck- und körperlichen elektronischen Ausgaben*) sowie für alle Auflagen ohne 
Stückzahlbegrenzung für die deutsche Sprache.

2.
Der Autor räumt dem Verlag für die Dauer des Hauptrechts gemäß Absatz 1 und § 5 Absatz 2 
außerdem folgende Nebenrechte – insgesamt oder einzeln – ein:
a) Das Recht des ganzen oder teilweisen Vorabdrucks und Nachdrucks, auch in Zeitungen 
und Zeitschriften;
b) das Recht der Übersetzung in eine andere Sprache oder Mundart;
c) das Recht zu sonstiger Vervielfältigung, insbesondere durch fotomechanische oder 
ähnliche Verfahren (z.B. Fotokopie);
d) das Recht zur Aufnahme auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe mittels Bild- 
oder Tonträger (z.B. Hörbuch), sowie das Recht zu deren Vervielfältigung, Verbreitung und 
Wiedergabe;
e) das Recht zum Vortrag des Werks durch Dritte;
f) die am Werk oder seiner Bild- oder Tonträgerfixierung oder durch 
Lautsprecherübertragung oder Sendung entstehenden Wiedergabe- und Überspielungsrechte;

3.
Der Autor versichert, dass er nicht Mitglied der VG Wort oder einer vergleichbaren 
Verwertungsgesellschaft ist.

4.
Für die Rechtseinräumungen nach Absatz 2 gelten folgende Beschränkungen:
Ist der Verlag berechtigt, das Werk zu bearbeiten, so hat er Beeinträchtigungen des Werkes zu 
unterlassen, die geistige und persönliche Rechte des Autors am Werk zu gefährden geeignet 
sind. Möchte der Verlag einzelne Nebenrechte selbst ausüben, so hat er den Autor anzuhören 
und ihm bei persönlicher und fachlicher Eignung die entsprechende Bearbeitung des Werkes 
anzubieten.

§ 3
Verlagspflicht

1.
Das Werk wird zunächst als .............................................-Ausgabe (z.B. Hardcover, Paperback, 
Taschenbuch, CD-ROM) erscheinen; nachträgliche Änderungen der Form der Erstausgabe bedürfen 
des Einvernehmens mit dem Autor.

2.
Der Verlag ist verpflichtet, das Werk in der in Absatz 1 genannten Form zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und dafür im Rahmen seiner Möglichkeiten angemessen zu werben.
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3.
Ausstattung, Buchumschlag, Auflagenhöhe, Auslieferungstermin, Ladenpreis und Werbemaßnahmen 
werden vom Verlag nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung des Vertragszwecks 
sowie der im Verlagsbuchhandel für Ausgaben dieser Art herrschenden Übung bestimmt.

4.
Das Recht des Verlags zur Bestimmung des Ladenpreises nach pflichtgemäßem Ermessen schließt 
auch dessen spätere Herauf- oder Herabsetzung ein. Vor Herabsetzung des Ladenpreises wird der 
Autor benachrichtigt.

5.
Als Erscheinungstermin ist vorgesehen: ................................... Eine Änderung des 
Erscheinungstermins erfolgt in Absprache mit dem Autor.

§ 4
Autorenvergütung

Der Autor erhält keine Vergütung.

§ 5
Nebenrechtsverwertung

1.
Der Verlag unterrichtet den Autor unaufgefordert über erfolgte Verwertungen und deren 
Bedingungen.

§ 6
Manuskriptablieferung

1.
Der Autor verpflichtet sich, dem Verlag bis spätestens .......................... /binnen ........................... das 
vollständige und vervielfältigungsfähige Manuskript gemäß § 1 Absatz 1 (einschließlich etwa 
vorgesehener und vom Autor zu beschaffender Bildvorlagen) mit Maschine geschrieben oder in 
folgender Form zu übergeben: .................................*) Wird diese(r) Termin/Frist nicht eingehalten, 
gilt als angemessene Nachfrist im Sinne des § 30 Verlagsgesetz ein Zeitraum von ............ Monaten.
Bei Nichteinhaltung der Frist ist der Vertrag ungültig.

2.
Der Autor behält eine Kopie des Manuskripts bei sich.

3.
Das Manuskript bleibt Eigentum des Autors und ist ihm vom Verlag nach Erscheinen des Werkes auf 
Verlangen zurückzugeben.
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§ 7
Freiexemplare

1.
Der Autor erhält für seinen eigenen Bedarf 1 Freiexemplar.

2.
Darüber hinaus kann der Autor nach Absprache mit dem Verlag Exemplare seines Werkes zu einem 
vergünstigten Preis vom Verlag beziehen.

§ 8
Satz, Korrektur

1.
Die erste Korrektur des Satzes wird vom Verlag oder von der Druckerei vorgenommen. Der Verlag 
ist sodann verpflichtet, dem Autor in allen Teilen gut lesbare Abzüge zu übersenden, die der Autor 
unverzüglich honorarfrei korrigiert und mit dem Vermerk >>druckfertig<< versieht; durch diesen 
Vermerk werden auch etwaige Abweichungen vom Manuskript genehmigt. Abzüge gelten auch dann 
als >>druckfertig<<, wenn sich der Autor nicht innerhalb angemessener Frist von ..................... nach 
Erhalt zu ihnen erklärt hat.

*) Erfolgt die Manuskriptabgabe in elektronischer Form, so ist ein entsprechender 
Papierausdruck beizufügen.

§ 9
Lieferbarkeit, veränderte Neuauflagen

1.
Wenn die Verlagsausgabe des Werkes vergriffen ist und nicht mehr angeboten und ausgeliefert wird, 
ist der Autor zu benachrichtigen.

§ 10
Verramschung, Makulierung

1.
Der Verlag kann das Werk verramschen.

2.
Erweist sich auch ein Absatz zum Ramschpreis als nicht durchführbar, kann der Verlag die 
Restauflage makulieren.

3.
Der Verlag ist verpflichtet, den Autor vor einer beabsichtigten Verramschung bzw. Makulierung zu 
informieren. Der Autor hat das Recht, durch einseitige Erklärung die noch vorhandene Restauflage 
bei beabsichtigter Verramschung zum Ramschpreis und bei beabsichtigter Makulierung unentgeltlich 
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– ganz oder teilweise – ab Lager zu übernehmen. Bei beabsichtigter Verramschung kann das 
Übernahmerecht nur bezüglich der gesamten noch vorhandenen Restauflage ausgeübt werden.

§ 11
Urheberbenennung, Copyright-Vermerk

1.
Der Verlag ist verpflichtet, den Autor in angemessener Weise als Urheber des Werkes auszuweisen.

2.
Der Verlag ist verpflichtet, bei der Veröffentlichung des Werkes den Copyright-Vermerk im Sinne 
des Welturheberrechtsabkommens anzubringen. 

§ 12
Schlußbestimmungen

1.
Soweit dieser Vertrag keine Regelungen enthält, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 
des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Die Nichtigkeit oder 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Die Parteien sind alsdann verpflichtet, die mangelhafte Bestimmung durch eine 
solche zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn dem der mangelhaften Bestimmung 
möglichst nahekommt.

.........................................................., den.............
(Autor)

.........................................................., den.............
(Verlag, Vorstandsmitglied 1)

.........................................................., den.............
(Verlag, Vorstandsmitglied 2)


